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werbungen ausschließlich zu richten sind, denen die Anstellungsbehörden die zu besetzenden

Stellen mitzuteilen haben und die den Anstellungsbehörden die bei Einberufung der

Stellenanwärter in Betracht zu ziehende Reihenfolge bezeichnen.

VIII. Zu § 16. Die Vermittelungsbehörden werden von den in den einzelnen Bundes-

staaten zuständigen Organen bestimmt.

IX. Zu§18. Als aus dem Kontingent Elsaß-Lothringen hervorgegangen werden

alle die betrachtet, die einem in Elsaß-Lothringen garnisonierenden Truppenteil angehört

haben.
X. Zu § 30. Es handelt sich hier nicht um erworbene Rechtsansprüche, sondern um

Anwartschaften; so soll insbesondere ein erworbener Anspruch dann als vorhanden ange-

nommen werden, wenn für gewisse Dienstzweige die Prüfung bestanden oder der Vor-

bereitungsdienst zum größeren Teile absolviert ist.

Nr. 61. Verordnung,

betreffend die Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei= und

Unterbeamtenstellen bei den Kommunalbehörden usw. mit Militäranwärtern

und Inhabern des Anstellungsscheins;

vom 15. September 1907.

.

Infolge des Gesetzes über die Versorgung der Personen der Unterklassen des Reichs—

heeres, der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen vom 31. Mai 1906

(R.-G.-Bl. S. 593 flg.) hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 20. Juni dieses Jahres

einen Nachtrag zu den Grundsätzen, betreffend die Besetzung der Subaltern= und Unter-

beamtenstellen bei den Kommunalbehörden usw. mit Militäranwärtern von 1899 (G.= u.

V.-Bl. S. 483 flg.) beschlossen und gleichzeitig die neue Fassung dieser Grundsätze nebst

Anlagen und Erläuterungen mit der Geltung vom 1. Oktober 1907 ab festgestellt.

Der Nachtrag und die Grundsätze werden zur Nachachtung hiermit bekannt gemacht.

Dresden, den 15. September 1907.

Die Ministerien des Kriegs und des Innern.

Frhr. v. Hausen. Für den Minister:

Merz.
Roth.
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Nachtrag
zu den „Grundsätzen für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamten—

stellen bei den Kommunalbehörden usw. mit Militäranwärtern“ von 1899.

1. An die Stelle des Ausdrucks „Subaltern- und Unterbeamtenstellen“ tritt die Be—

zeichnung „mittlere, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen“.

2. Zu § 1 Absatz 1 und 2. Sovweit es an geeigneten Bewerbern aus der Klasse

der Militäranwärter fehlt, sind die in Absatz 1 des § 1 bezeichneten Unterbeamtenstellen

vorzugsweise mit Inhabern des Anstellungsscheins zu besetzen (§§ 17 und 18 des Gesetzes

vom 31. Mai 1906 (R.-G.-Bl. S. 593)).

Der Zivilversorgungsschein wird Kapitulanten, die gemäß den §§ 15 und 16 des

Gesetzes vom 3 1. Mai 1906 Anspruch darauf haben, nach dem Muster I ausgefertigt.

Der Anstellungsschein wird nach dem Muster II erteilt.

3. Zu den §§ 3, 5 bis 7 und 16. Welche Stellen zu den Unterbeamtenstellen

zählen, also auch den Inhabern des Anstellungsscheins vorbehalten sind, wird auf dem im

§ 16 vorgeschriebenen Wege festgesetzt und in den Stellenverzeichnissen ersichtlich gemacht.

4. Zu § 8 Ziffer 4. Eine Bescheinigung nach der Anlage E der „Grundsätze für

die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden

mit Militäranwärtern“ können nur noch Personen erhalten, die vor dem 1. April 1905

aus dem aktiven Militärdienst entlassen worden sind und mit Versorgungsgebührnissen nach

den bisherigen Gesetzesvorschriften abgefunden werden. Im übrigen wird die Bescheinigung

nicht mehr erteilt.

5. Zu § 11 und Erläuterung VII. Die als Stellenanwärter für den Unter-

beamtendienst vorgemerkten Inhaber des Anstellungsscheins bilden eine besondere Anwärter-

klasse. Sie dürfen nur dann einberufen werden, wenn keine Militäranwärter vorgemerkt

sind, oder wenn sich keiner der vorgemerkten zivilversorgungsberechtigten Stellenanwärter

zur Annahme der zu besetzenden Stelle (Unterbeamtenstelle) bereit findet (siehe auch Nr. 2,

3 und 0).

Stellenanwärter, die an Stelle des Zivilversorgungsscheins nachträglich die Zivil-

versorgungsentschädigung oder die einmalige Geldabfindung wählen (§8 20 und 21 des

Gesetzes vom 31. Mai 1906), haben hiervon die Anstellungsbehörden, bei denen sie vor-

gemerkt sind, in Kenntnis zu setzen und sind in den Bewerberverzeichnissen zu streichen.

Im Falle der Wiederwahl des Zivilversorgungsscheins (§ 20 des Gesetzes) oder der Wieder-
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erstattung der einmaligen Geldabfindung (§ 22 des Gesetzes) werden sie auf Antrag mit

dem Tage des Einganges der neuen Meldung wieder in das Bewerberverzeichnis eingetragen,

vorausgesetzt, daß sie dann noch die nötige Befähigung besitzen.

6. Zu § 12. Erledigte Unter beamtenstellen, für die zwar keine Bewerbungen von

Militäranwärtern, wohl aber von Inhabern des Anstellungsscheins vorliegen, brauchen der

Vermittelungsbehörde nicht mitgeteilt und nicht bekannt gemacht zu werden; es steht den

Anstellungsbehörden vielmehr frei, sie ohne weiteres einem Inhaber des Anstellungsscheins
zu übertragen.

7. Zu § 14 und Erläuterung IX. In Beziehung auf die Beförderung und

Versetzung in Stellen des mittleren Dienstes oder des Kanzleidienstes sind Inhaber des

Anstellungsscheins oder etatsmäßig angestellte ehemalige Inhaber dieses Scheines lediglich
als nicht versorgungsberechtigte Zivilpersonen anzusehen.

8. Zu § 15. Vor der Einberufung eines Militäranwärters oder eines Inhabers des

Anstellungsscheins haben sich die Anstellungsbehörden die Urschrift des Zivilversorgungs-

scheins oder des Anstellungsscheins vorlegen zu lassen (siehe auch Nr. 5).

9. Im übrigen finden die „Grundsätze, betreffend die Besetzung der Subaltern= und

Unterbeamtenstellen bei den Kommnnalbehörden usw. mit Militäranwärtern“ nebst Er-

läuterungen sinngemäß und mit der Maßgabe auch auf die Inhaber des Anstellungsscheins

Anwendung, daß sich deren Rechte auf die Stellen des Unterbeamtendienstes beschränken.

Die Behandlung des Anstellungsscheins nach der etatsmäßigen Anstellung usw. seines

Inhabers regelt sich nach dem Schlußsatze des § 15 und dem § 19 der Grundsätze.

10. Bei der Aufstellung der Listen und Nachweisungen nach den Anlagen 2, 4 und

5 der Grundsätze sind die Ergänzungen zu berücksichtigen, die sich aus dem Hinzutritt der

Inhaber des Anstellungsscheins von selbst ergeben.



Muster I.

Zivilversorgungsschein.“

Dem (Vor= und Familienname, Dienstgrad und Truppenteil usw.) ist gegenwärtiger Zivilversorgungs-

schein nach einer aktiven Militärdienstzeit von

Jahren Monaten
erteilt worden.

Er ist auf Grund dieses Scheines zur Versorgung im Zivildienste bei den

Reichsbehörden, den Staatsbehörden aller Bundesstaaten und den

Kommunalbehörden usw. des Bundesstaats, dessen Staatsangehörig-

keit er seit 2 Jahren besitzt,

nach Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen berechtigt.

Der Inhaber bezieht eine Militärrente von * Pf. monatlich.

N. N., den ten 19

(Behörde, die über den Anspruch auf den
(Stempel.) Zivilversorgungsschein entschieden hat.)

Alter: Jahre.

(Nr. des Zivilversorgungsscheins.) (Unterschrift des Militärvorgesetzten.)

(Nr. der Rentenliste.)

*) Für Form und Farbe der Zivilversorgungsscheine sind die Bestimmungen der Fußnote zu Anlage 4 der
Unstellungsgrundsätze maßgebend.
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Muster II.

Anstellungsschein für den Anterbeamtendienst.

Dem (Vor= und Familienname, Dienstgrad und Truppenteil ufw.) ist gegenwärtiger Anstellungsschein

nach einer aktiven Militärdienstzeit von

Jahren Monaten
erteilt worden.

Die Reichsbehörden, die Staatsbehörden aller Bundesstaaten und die

Kommunalbehörden usw. des Bundesstaats, dessen Staatsangehörig-

keit er seit 2 Jahren besitzt,

sind verpflichtet, seine Bewerbungen um Anstellung in einer der den Militäranwärtern und

den Inhabern des Anstellungsscheins vorbehaltenen Unterbeamtenstellen nach Maßgabe

der darüber bestehenden Bestimmungen zu berücksichtigen.

Der Inhaber bezieht eine Militärrente von Pf. monatlich.

N. N., den ten 19

(Behörde, welche über die Gewährung des
(Stempel.) Anstellungsscheins entschieden hat.)

Alter: Jahre.
(Nr. des Anstellungsscheins.) (Unterschrift des Militärvorgesetzten.)

(Nr. der Rentenliste.)

*) Der Anstellungsschein ist in Form eines Buches — wie die Militärpässe — anzulegen und erhält einen

Umschlag von gelber Farbe. Die Vorderseite des Umschlags ist mit einem großen Reichsadler zu versehen. Dem
Anstellungsscheine werden Nachrichten über den Bezug der Rente und über die Anstellung seiner Inhaber im Zivil-

dienste vorgedruckt.
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Grundsätze

für die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den

Kommunalbehörden usw. mit Militäranwärtern und Inhabern des

Anstellungsscheins.

 1.

(1) Die mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellen bei den Kommunen und Kom-

munalverbänden, bei den Versicherungsanstalten für die Invalidenversicherung sowie bei

ständischen oder solchen Instituten, die ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs,

des Staates oder der Gemeinden unterhalten werden — ausschließlich des Forstdienstes —,

sind unbeschadet der in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich der Versorgung der Militär-

anwärter usw. im Zivildienst erlassenen weitergehenden Vorschriften gemäß den nachstehenden

Grundsätzen vorzugsweise mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins zu

besetzen.

() Militäranwärter im Sinne dieser Grundsätze ist jeder Inhaber des Zivilver-

sorgungsscheins nach Anlage A der Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei-

und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und

Inhabern des Anstellungsscheins.

G) Soweit es an geeigneten Bewerbern aus der Klasse der Militäranwärter fehlt,

sind die Unterbeamtenstellen vorzugsweise mit Inhabern des Anstellungsscheins (Anlage B

zu den Grundsätzen für die Besetzung der mittleren usw. Beamtenstellen bei den Reichs-

und Staatsbehörden usw.) zu besetzen.

(6) Die Anstellungsberechtigung eines Militäranwärters usw. beschränkt sich auf den

Bundesstaat, dessen Staatsangehörigkeit er seit zwei Jahren besitzt. Versicherungsanstalten
für die Invalidenversicherung sowie ständische Institute usw., deren Wirksamkeit sich auf
mehrere Bundesstaaten erstreckt, sind zur Anstellung nur solcher Militäranwärter usw. ver-

pflichtet, die in einem dieser Staaten die Staatsangehörigkeit besitzen.

(5) Die Rechte der Inhaber des Anstellungsscheins beschränken sich auf die Stellen des

Unterbeamtendienstes.

82.

Die mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei Kommunen und Kommunal—

verbänden, die weniger als 3000 Einwohner haben, unterliegen den nachstehenden Grund—
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sätzen nicht. Den Landesregierungen bleibt vorbehalten, diese Bestimmung auf Land—
gemeinden und ländliche Gemeindeverbände mit weniger als 3000 Einwohnern zu be—

schränken.

83.

() Ausschließlich mit Militäranwärtern und —soweit es sich um Unterbeamtenstellen

handelt — mit Inhabern des Anstellungsscheins sind zu besetzen, wenn die Besoldung der

Stellen einschließlich der Nebenbezüge mindestens 600 beträgt:

1. die Stellen im Kanzleidienst, einschließlich derjenigen der Lohnschreiber, soweit deren

Inhabern die Besorgung des Schreibwerkes (Abschreiben, Reinschriften anfertigen,
Vergleichen usw.) und der damit zusammenhängenden Dienstverrichtungen obliegt;

2. sämtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wesentlichen in mechanischen Dienst-

leistungen bestehen und keine technischen Kenntnisse erfordern.

(2) Die Landesregierungen sind befugt, den Anteil der Militäranwärter usw. an den

Stellen unter Absatz 1 Nr. 1 auf die Hälfte, an den Stellen unter Absatz 1 Nr. 2 auf

zwei Drittel zu begrenzen, falls die Eigenart der Landesverhältnisse oder der dienstlichen

Anforderungen oder die Organisation der einzelnen Verwaltungen den ausschließlichen Vor-

behalt untunlich macht.

84.

Mindestens zur Hälfte mit Militäranwärtern sind zu besetzen die Stellen der mittleren

Beamten im Bureaudienste (Journal-, Registratur-, Expeditions-, Kalkulatur-, Kassendienst
und dergleichen), jedoch mit Ausnahme

1. der Stellen, für die eine besondere wissenschaftliche oder technische Vorbildung er-

fordert wird,

2. der Stellen von Kassenvorstehern, die eigene Rechnung zu legen haben, sowie von

Kassenbeamten, die Kassengelder einzunehmen, zu verwahren oder auszugeben haben,
und ferner von Beamten, denen die selbständige Kontrolle des Kassen= und Rechnungs-

wesens obliegt,

3. der Stellen der Bureauvorsteher bei den Versicherungsanstalten für die Invaliden-

versicherung und bei der Verwaltung von Städten mit mehr als 40 000 Ein-

wohnern,

4. der Stellen der mittleren Beamten, die bei Behörden, denen nach landesgesetzlicher

Vorschrift Verrichtungen des Vormundschaftsgerichts, des Nachlaßgerichts oder des

Grundbuchamts obliegen, in diesen Dienstzweigen als Bureaubeamte beschäftigt

werden, oder die nach landesgesetzlicher Vorschrift als kommunale Hilfsbeamte

staatlicher Grundbuchämter bestellt sind.
1807. 37
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85.

In welchem Umfange die nicht unter die §§ 3 und4 fallenden mittleren, Kanzlei-

und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern usw. zu besetzen sind, ist unter Berück-

sichtigung der Anforderungen des Dienstes zu bestimmen. In Zweifelsfällen ist unter

sinngemäßer Zugrundelegung der für die Reichs= und Staatsbehörden jeweilig geltenden
Verzeichnisse der den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen Entscheidung zu treffen.

86.

C)Insoweit in Ausführung der §8§ 4 und 5 einzelne Klassen von mittleren, Kanzlei-

und Unterbeamtenstellen den Militäranwärtern usw. nicht mindestens zur Hälfte vorbehalten

werden können, hat nach Möglichkeit ein Ausgleich in der Weise stattzufinden, daß andere

derartige Stellen innerhalb derselben Verwaltung in entsprechender Zahl und Besoldung
vorbehalten werden.

(2) Enthält eine Klasse nur eine Stelle, und ist diese unter Berücksichtigung der An-

forderungen des Dienstes zur Besetzung mit einem Militäranwärter usw. geeignet, so braucht

sie nur abwechselnd mit Militäranwärtern usw. besetzt zu werden.

87.

 AUber die gegenwärtig vorhandenen, den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen

Stellen werden nach Beamtenklassen (8§ 6) geordnete Verzeichnisse angelegt.
(2) Gleichartige Stellen, die in Zukunft errichtet werden, sind in die Verzeichnisse auf-

zunehmen.
88.

Die den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen können auch verliehen werden:

1. Inhabern des Zivilversorgungsscheins nach Anlage C, D und E der Grundsätze für

die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und

Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins;

2. Offizieren und Deckoffizieren, denen beim Ausscheiden aus dem aktiven Dienste die

Aussicht auf Anstellung im Zivildienste verliehen worden ist;
3. ehemaligen Militäranwärtern, die sich in einer auf Grund ihrer Versorgungsansprüche

erworbenen etatsmäßigen Anstellung befinden oder infolge eingetretener Dienst—

unfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind;

4. ehemaligen Militärpersonen, denen der Zivilversorgungsschein lediglich um deswillen

versagt worden ist, weil sie sich nicht fortgesetzt gut geführt haben, und denen gemäß
einer von der zuständigen Militärbehörde ihnen später erteilten Bescheinigung eine den

Militäranwärtern im Reichs- oder Staatsdienste vorbehaltene Stelle übertragen

werden darf. Eine solche Bescheinigung können nur noch Personen erhalten, die
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vor dem 1. April 1905 aus dem aktiven Militärdienst entlassen worden sind

und mit Versorgungsgebührnissen nach den bisherigen Gesetzesvorschriften abgefunden

werden. Im übrigen wird die Bescheinigung nicht mehr erteilt;

5. solchen Beamten und Bediensteten der betreffenden Verwaltung, die für ihren Dienst

unbrauchbar oder entbehrlich geworden sind und einstweilig oder dauernd in den

Ruhestand versetzt oder entlassen werden müßten, wenn ihnen nicht eine den

Militäranwärtern usw. vorbehaltene Stelle verliehen würde; desgleichen solchen
Beamten, die in den Ruhestand versetzt worden sind, aber dienstlich wieder ver—

wendet werden können;

6. sonstigen Personen, denen die Berechtigung zu einer Anstellung auf dem im 8 10

Nr. 7 der Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamten—

stellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern usw. vorgesehenen

Wege ausnahmsweise verliehen worden ist.

89.

(1) Stellen, die den Militäranwärtern usw. nur teilweise (zur Hälfte, zu einem

Drittel usw.) vorbehalten sind, werden bei eintretender Erledigung in einer dem Anteils—

verhältnis entsprechenden Reihenfolge mit Militäranwärtern usw. oder Zivilpersonen besetzt,

und zwar ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Zeit der Besetzung tatsächlich mit Militär—

anwärtern usw. und Zivilpersonen besetzten Stellen.

(2) Wird die Reihenfolge auf Grund des § 8 unterbrochen oder wird infolge des

§ 8 Nr. 5 eine ausschließlich mit Militäranwärtern usw. zu besetzende Stelle mit einem

Bediensteten der Verwaltung besetzt, so ist bei sich bietender Gelegenheit eine Ausgleichung
herbeizuführen. Dabei sind Personen, deren Anstellung auf Grund des § 8 Nr. 5 und 6

erfolgt, als Zivilpersonen, Personen, deren Anstellung auf Grund des § 8 Nr. 1 bis 4

erfolgt, als Militäranwärter usw. in Anrechnung zu bringen.

 – 10.

(1) Die Militäranwärter usw. haben sich um die von ihnen begehrten Stellen bei den

Anstellungsbehörden zu bewerben. Die Bewerbungen haben zu erfolgen:

1. seitens der noch im aktiven Militärdienste befindlichen Militäranwärter durch Ver-

mittelung der vorgesetzten Militärbehörde;
2. seitens der übrigen Militäranwärter usw. entweder unmittelbar oder durch Ver-

mittelung des heimatlichen Bezirkskommandos, das jede eingehende Bewerbung
sofort der zuständigen Anstellungsbehörde mitteilt.

(2) Militäranwärter usw. sind zu Bewerbungen vor oder nach dem Eintritt der

Stellenerledigung so lange berechtigt, bis sie eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten

37“
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haben, mit der Anspruch oder Aussicht auf Ruhegehalt oder dauernde Unterstützung ver—

bunden ist. Bewerbungen um Stellen, die nur im Wege des Aufrückens zu erlangen sind,

werden jedoch hierdurch nicht ausgeschlossen.

8 11.

(1) Über die Bewerbungen um noch nicht erledigte Stellen haben die Kommunal= usw.

Behörden Verzeichnisse nach Anlage G der Grundsätze für die Besetzung der mittleren,
Kanzlei= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern

und Inhabern des Anstellungsscheins anzulegen, in welche die Stellenanwärter nach dem

Tage des Einganges der ersten Meldung eingetragen werden. War die Befähigung noch

durch eine Prüfung (Vorprüfung) nachzuweisen, so kann die Eintragung auch nach dem

Tage des Bestehens der Prüfung erfolgen.

(2) Bei der Besetzung erledigter Stellen sind unter sonst gleichen Verhältnissen Unter-

offiziere, die mindestens acht Jahre im Heere oder in der Marine aktiv gedient haben, in

erster Linie zu berücksichtigen.

(3) Bewerbungen um noch nicht freigewordene Stellen sind alljährlich zum 1. Dezember

zu ermeuern, widrigenfalls sie als erloschen gelten.

(4) Die als Stellenanwärter für den Unterbeamtendienst vorgemerkten Inhaber des An-

stellungsscheins bilden eine besondere Anwärterklasse. Sie dürfen nur dann einberufen

werden, wenn keine Militäranwärter vorgemerkt sind oder wenn sich keiner der vorgemerkten

zivilversorgungsberechtigten Stellenanwärter zur Annahme der zu besetzenden Stelle (Unter-

beamtenstelle) bereit findet.

(5) Stellenanwärter, die an Stelle des Zivilversorgungsscheins nachträglich die Zivil-

versorgungsentschädigung oder die einmalige Geldabfindung wählen, haben hiervon die

Anstellungsbehörden, bei denen sie vorgemerkt sind, in Kenntnis zu setzen und sind in den

Bewerberverzeichnissen zu streichen. Im Falle der Wiederwahl des Zivilversorgungsscheins

oder der Wiedererstattung der einmaligen Geldabfindung werden sie auf Antrag mit dem

Tage des Einganges der neuen Meldung wieder in das Bewerberverzeichnis eingetragen,

vorausgesetzt, daß sie dann noch die nötige Befähigung besitzen.

 – 12.

(1) Wenn für Stellen, die mit Militäranwärtern usw. zu besetzen sind, keine Be-

werbungen von Militäranwärtern usw. vorliegen, so müssen sie im Falle der Erledigung

von der Anstellungsbehörde der zuständigen Vermittelungsbehörde (Anlage H zu den

Grundsätzen für die Besetzung der mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellen bei den

Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins)

durch eine Nachweisung (Anlage J daselbst) behufs der Bekanntmachung bezeichnet werden.



— 227 —

(2) Erledigte Unterbeamtenstellen, für die zwar keine Bewerbungen von Militär—

anwärtern, wohl aber von Inhabern des Anstellungsscheins vorliegen, brauchen der Ver-
mittelungsbehörde nicht mitgeteilt und nicht bekannt gemacht zu werden; es steht den

Anstellungsbehörden vielmehr frei, sie ohne weiteres einem Inhaber des Anstellungsscheins
zu übertragen.

(3) Ist innerhalb vier Wochen nach der Bekanntmachung eine Bewerbung bei der

Anstellungsbehörde nicht eingegangen, so hat diese in der StellenbesetzungfreieHand.

 13.

(1) Die den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen dürfen, außer in dem Falle

des § 8, mit anderen Personen nicht besetzt werden, sofern sich Militäranwärter usw.
finden, die zur Übernahme der Stellen befähigt und bereit sind. Es macht dabei keinen

Unterschied, ob die Stellen dauernd oder nur zeitweise bestehen, ob ein etatsmäßiges

Gehalt oder nur eine diätarische oder andere Remuneration damit verbunden ist, ob die

Anstellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder auf Widerruf geschieht.
(2) Zu vorübergehender Beschäftigung können jedoch auch Nichtversorgungsberechtigte

angenommen werden.

(3) In Ansehung dienstlicher Verrichtungen, für die wegen ihres geringen, die volle

Zeit und Tätigkeit eines Beamten nicht in Anspruch nehmenden Umfanges und der Gering-

fügigkeit der damit verbundenen Remuneration besondere Beamte nicht angenommen, die

vielmehr Privatpersonen, anderen Beamten als Nebenbeschäftigung oder verabschiedeten

Beamten übertragen zu werden pflegen, behält es hierbei sein Bewenden.

814.

(1) Die Anstellungsbehörden haben darin freie Hand, welche ihrer mittleren, Kanzlei—
und Unterbeamten sie in höhere oder besser besoldete Stellen aufrücken lassen wollen.

(2) Ebenso sind die Behörden in der Versetzung eines besoldeten mittleren, Kanzlei—
oder Unterbeamten auf eine andere mit Militäranwärtern usw. zu besetzende besoldete

mittlere, Kanzlei- oder Unterbeamtenstelle nicht beschränkt. Wäre die auf solche Weise mit

einer Zivilperson besetzte Stelle mit einem Militäranwärter usw. zu besetzen gewesen, so

ist bei sich bietender Gelegenheit eine Ausgleichung herbeizuführen.

(3) Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß den aus den Militäranwärtern usw.

hervorgegangenen Beamten, soweit es mit den Interessen des Dienstes vereinbar ist,

Gelegenheit gegeben werde, die für das Aufrücken in höhere Dienststellen erforderliche
Befähigung zu erwerben.

(4) In Beziehung auf die Beförderung und Versetzung in Stellen des mittleren

Dienstes oder des Kanzleidienstes sind Inhaber des Anstellungsscheins oder etatsmäßig an—
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gestellte ehemalige Inhaber dieses Scheines lediglich als nicht versorgungsberechtigte Zivil—
personen anzusehen.

8 15.

(1) Die Anstellungsbehörden sind zur Berücksichtigung von Bewerbungen nur dann

verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Befähigung für die fragliche Stelle oder

den fraglichen Dienstzweig nachweisen und in körperlicher sowie sittlicher Beziehung dafür

geeignet sind.

(2) Sind für gewisse Dienststellen oder für gewisse Gattungen von Dienststellen be—

sondere Prüfungen (Vorprüfungen) vorgeschrieben, so haben die Militäranwärter usw. auch
diese Prüfungen abzulegen. Auch kann, wenn es die Eigentümlichkeit des Dienstzweigs er-

heischt, die Zulassung zu dieser Prüfung oder die Annahme der Bewerbung überhaupt von

einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in dem betreffenden Dienstzweig abhängig
gemacht werden, die in der Regel nicht über drei Monate auszudehnen ist. Uber die Zu-

lässigkeit einer informatorischen Beschäftigung entscheidet in Zweifelsfällen die staatliche

Aussichtsbehörde.

(3) Die Anstellung eines einberufenen Militäranwärters usw. kann zunächst auf Probe

erfolgen oder von einer Probedienstleistung abhängig gemacht werden. Die Probezeit darf

vorbehaltlich der Abkürzung bei früher nachgewiesener Befähigung in der Regel höchstens

sechs Monate, für den Dienst der Straßen= und Wasserbauverwaltung, mit Ausnahme der

im § 3 bezeichneten Stellen, ein Jahr betragen. Handelt es sich um Anstellungen im

Bureau= insbesondere Kassendienste, so kann die Probezeit mit Genehmigung der staatlichen

Aufsichtsbehörde unter Zustimmung der zuständigen Militärbehörde ausnahmsweise bis auf

die Dauer eines Jahres verlängert werden. Während der Anstellung auf Probe ist dem

Anwärter das volle Stelleneinkommen, während der Probedienstleistung eine fortlaufende

Remuneration von nicht weniger als drei Vierteln des Stelleneinkommens zu gewähren.

(4) Einberufungen zur Probedienstleistung dürfen nur erfolgen, insoweit Stellen (8§ 13

Absatz 1) offen sind; eine Entlassung Einberufener wegen mangelnder Vakanz kann daher

nicht stattfinden.

(5) Vor der Einberufung eines Militäranwärters usw. haben sich die Anstellungs-

behörden die Urschrift des Zivilversorgungsscheins oder des Anstellungsscheins vorlegen

zu lassen.

(6) Spätestens bei Beendigung der Probezeit hat die Anstellungsbehörde darüber

Beschluß zu fassen, ob der Stellenanwärter in seiner Stelle zu bestätigen beziehungsweise

in den Zivildienst zu übernehmen oder wieder zu entlassen ist.

(7) Die Art der Anstellung, namentlich auf Probezeit, Kündigung, Widerruf usw.

regelt sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen.
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(s) Nach erfolgter etatsmäßiger Anstellung wird der Zivilversorgungsschein oder der

Anstellungsschein zu den Akten genommen.

8 16.

Welche mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen und gegebenenfalls in welcher An—

zahl sie gemäß den vorstehenden Grundsätzen den Militäranwärtern vorzubehalten sind so—
wie welche Stellen zu den Unterbeamtenstellen zählen, also auch den Inhabern des An—

stellungsscheins zugänglich sind, haben die Anstellungsbehörden festzustellen. Die aufgestellten
Verzeichnisse, in denen die Unterbeamtenstellen besonders ersichtlich gemacht werden müssen,

sind der staatlichen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Stellen, wegen deren

eine solche Feststellung noch nicht stattgefunden hat, dürfen, insofern nicht Militäranwärter
usw. zur Anstellung gelangen oder das in diesen Grundsätzen bezüglich der Besetzung der

Stellen mit Militäranwärtern usw. vorgeschriebene Verfahren erledigt ist, nur widerruflich

besetzt werden. Die Anstellungsverhältnisse der Inhaber von Stellen, die gemäß den vor—

stehenden Grundsätzen den Militäranwärtern usw. vorzubehalten, dagegen ohne Verletzung
der bisherigen Bestimmungen an nicht Versorgungsberechtigte übertragen worden sind,

bleiben hierdurch unberührt. Gleichfalls unberührt bleiben bereits erworbene Ansprüche von
Militäranwärtern.

817.

() Von der Besetzung der den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen haben

die Anstellungsbehörden am Schlusse des Vierteljahrs den Vermittelungsbehörden ihres

Bezirkes durch Zusendung einer Nachweisung nach dem Muster der Anlage K zu den

Grundsätzen für die Besetzung der mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellen bei den

Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins

Mitteilung zu machen.

(2) Die Vermittelungsbehörden veranlassen eine entsprechende Bekanntmachung in der

Vakanzenliste.
8 18.

(1) Die Landeszentralbehörden haben darüber zu wachen, daß bei der Besetzung der

den Militäranwärtern usw. bei den Kommunalbehörden usw. vorbehaltenen Stellen nach

den vorstehenden Grundsätzen verfahren wird.

(2) Auf Beschwerden der Militäranwärter usw. entscheiden die staatlichen Aufsichts-

behörden.
 19.

Die §§ 25 bis 29 der Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei= und

Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und In-

habern des Anstellungsscheins finden sinngemäß Anwendung.
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20.

Ansprüche, die schon bei dem Inkrafttreten dieser Grundsätze erworben waren, werden

durch sie nicht berührt.
821.

Die vorstehenden Grundsätze treten am 1. Oktober 1907in Kraft.

Erläuterungen.

I. Zu § 1. Der Zivilversorgungsschein und der Austellungsschein geben ihren Inhabern

kein Recht auf eine bestimmte Dienststelle.

II. Zu § 4.

1. Unter „Bureauvorstehern“ werden mittlere Beamte verstanden, die an die

Spitze eines Bureauorganismus gestellt sind. Die Vorsteher einzelner Bureau-

abteilungen fallen nicht unter den Begriff. Ebensowenig ist die einem Beamten

zustehende Amtsbezeichnung maßgebend; vielmehr sind hier sowohl, wie über-
haupt für die Stellenklassifikation nach den §§ 3 und 4, die dienstlichen Ob-

liegenheiten der Stelleninhaber allein entscheidend.
2. Bei Berechnung der Zahl der den Militäranwärtern usw. vorzubehaltenden

Stellen sind die Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich deren den An-

stellungsbehörden freie Hand gelassen ist.

III. Zu § 6. Unter einer „Klasse“ ist die Gesamtheit der in einer Verwaltung be-

schäftigten Beamten zu verstehen, deren dienstliche Obliegenheiten ihrer Natur nach im
wesentlichen dieselben sind. 1

IV. Zu § 7. In die anzulegenden Verzeichnisse sind auch die nur im Wege des Auf-

rückens erreichbaren Stellen aufzunehmen; dagegen brauchen Stellen, deren Inhaber —

wenn sie auch in Pflicht genommen sein sollten — ihr Einkommen nicht unmittelbar aus

der Kommunal= usw. Kasse beziehen (Privatgehilfen), nicht aufgenommen zu werden.

Die Verzeichnisse werden den Militärbehörden auf Wunsch mitzuteilen sein.

V. Zu § 8. Die Bestimmung unter Nr. 5 soll den Kommunalbehörden usw. die

Möglichkeit gewähren, solche Personen, die zur ferneren Verrichtung eines vielleicht an-

strengenden Dienstes unfähig, oder die entbehrlich geworden sind, desgleichen solche Beamte,
die bereits in den Ruhestand versetzt sind, in anderen Stellen noch zu verwenden, die an
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sich mit Militäranwärtern usw. zu besetzen sein würden. Diese Befugnis erstreckt sich in

ihrem ersten Teile, wie der Ausdruck „Bedienstete“ andeutet, auch auf die vermöge Privat-
vertrags zu dauernder Beschäftigung im Kommunal- usw. Dienst angenommenen Personen.

VI. Zu 8 10. Die Anstellungsbehörden werden durch die Landesregierungen be—

zeichnet. Diesen soll unbenommen sein, Zentralstellen einzurichten, an die sämtliche Be—

werbungen ausschließlich zu richten sind, denen die Anstellungsbehörden die zu besetzenden

Stellen mitzuteilen haben und die den Anstellungsbehörden die in Betracht zu ziehenden

Bewerbungen mitteilen.

Unter „etatsmäßigen Stellen“, mit deren Erlangung die Befugnis zu weiteren Be—

werbungen gemäß dem letzten Absatz erlöschen soll, sind auch Stellen im Reichs- oder im

Staatsdienste, sowie im Dienste von Privat-Eisenbahngesellschaften, denen die Verpflichtung

zur Anstellung von Militäranwärtern usw. auferlegt worden ist, zu verstehen. Umgekehrt

erlischt die Berechtigung zur Bewerbung um eine Stelle im Reichs= oder im Staatsdienst

im Sinne des § 13 der Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei= und Unter-

beamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern

des Anstellungsscheins auch durch die Erlangung einer etatsmäßigen Stelle im Kommunal=

usw. Dienste. Sowohl hinsichtlich des Reichs= und Staatsdienstes als auch hinsichtlich des

Kommunal= usw. Dienstes handelt es sich hier um solche etatsmäßige Stellen, die „An-

spruch oder Aussicht auf Ruhegehalt oder dauernde Unterstützung“ gewähren. Auch ist

vorausgesetzt, daß die etatsmäßige Anstellung endgültig erfolgt ist. Während der Probe-
dienstleistung oder der Anstellung auf Probe besteht die Berechtigung zu Bewerbungen fort.

VII. Zu§11 Absatz 2. Innerhalb jeder Stellenanwärterklasse (vergl. Anmerkung
auf der Anlage 6 zu den Grundsätzen für die Besetzung der mittleren, Kanzlei= und Unter-

beamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern

des Anstellungsscheins) ist bei der Einberufung die Reihenfolge in der Bewerberliste in

Betracht zu ziehen. Die Anstellungsbehörden sind jedoch nicht unbedingt an die Inne-

haltung der Reihenfolge gebunden, sondern zu Abweichungen innerhalb jeder Anwärterklasse

berechtigt, sofern diese Abweichungen nach ihrem pflichtmäßigen Ermessen durch dienstliche
Rücksichten bedingt werden.

VIII. Zu§12. Gemäß Absatz 1 und 2 bedarf es der Einreichung einer Nach-

weisung nicht, wenn die Wiederbesetzung der Stelle durch einen Militäranwärter usw. erfolgt,

dessen Bewerbung schon vorlag. Jedoch ist die Einreichung nachzuholen, wenn die Stelle

einem solchen Bewerber wegen ungenügender Befähigung (8 15) oder aus sonstigen Gründen

nicht übertragen wird.

IX. Zu § 14 Absatz 1. Bei Besetzung der den Militäranwärtern usw. ausschließlich

oder zum Teil vorbehaltenen Stellen, die nur im Wege des Aufrückens erreicht werden

1907. 38
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können, dürfen bei sonst gleichen Voraussetzungen hinsichtlich der Qualifikation ehemalige
Militäranwärter usw. hinter andere Angestellten nicht zurückgesetzt werddn.

X. Zu § 20. Es handelt sich hier nicht um erworbene Rechtsansprüche, sondern um

Anwartschaften; so soll insbesondere ein erworbener Anspruch dann als vorhanden ange-

nommen werden, wenn für gewisse Dienstzweige die Prüfung bestanden oder der Vor-

bereitungsdienst zum größeren Teile zurückgelegt ist.

Berlin, den 8. Juli 1907.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage:

Wermuth.

Nr. 62. Bekanntmachung,

die Postordnung vom 20. März 1900 betreffend;

vom 19. September 1907.

Die mit Bekanntmachung vom 23. März 1900 (G.= u. V.-Bl. S. 99 flg.) veröffent-

lichte Postordnung für das Deutsche Reich vom 20. März 1900 hat durch Erlaß des

Herrn Reichskanzlers vom 10. dieses Monats die nachstehenden anderweiten Anderungen

erfahren.

Dresden, den 19. September 1907.

Finanzministerium.

Dr. v. Rüger.

Liebscher.
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